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An Sie

Generalversammlung der Aktionäre der Gotthardbahn.

>z>

Tit.

Wir beehren uns, der Generalversammlung der Gotthardbahngesellschaft unseren zweiundzwanzigsten,
das Jahr 1893 umfassenden Geschäftsbericht vorzulegen.

I. Grundlagen und Umfang der Unternehmung.

Zu unserem Bedauern konnten auch im Jahre 1893 die Baufristen für die nördlichen Zufahrtslinien noch

nicht festgestellt werden, worüber wir ausführlich an anderer Stelle sprechen werden. Dasselbe gilt für die Regelung

der Mitbenutzung unserer Gemeinschaftsstation Arth-Goldau.

Wir haben an dieser Stelle von der Revision unserer Gesellschaftsstatuten zu berichte», die

am 27. November v. Is. durch die Generalversammlung beschlossen worden ist. Die wichtigsten Änderungen

beziehen sich auf die Bildung, Verwendung, Verwaltung und Anlage des Ernenerungsfonds. Nachdem das Eisen-

bahndepartement mit Kreisschreiben vom 28. Dezember 1893 verlangt hat, daß alle Berichte der Verwaltungs-
und Kontrollbehörden, welche der Generalversammlung der Aktionäre zur Beschlußfassung oder zur Kenntnisnahme

vorgelegt werden, in den Jahresbericht aufzunehmen oder demselben als Beilagen anzuschließen seien, werden wir
unseren Bericht an die Generalversammlung vom 16. Oktober 1893, der die Statutenrevision bespricht, als

Beilage anschließen und können deshalb hier von der Wiederholung seines Inhaltes Umgang nehmen.

Der h. Bundesrat hat unterm 29. Dezember 1893 den revidierten Statuten die Genehmigung erteilt,

hiebei aber verlangt, daß die Genehmigung in folgender Form den Statuten beigedruckt werde:
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